
——

Praktiſche Bemerkungen über Generalbeichten Uun
deren Abnahme.

Von IDr ꝗ

akob Schmitt, Domcapitular 22 Freiburg Br

Zweiter Artikel.
Im erſten Artikel wurde die Frage erörtert, was von den

Generalbeichten 3u halten iſt, inwieferne und ſie nothwendig,
nützlich oder chädlich ſein können. Im vorliegenden Artikel ſoll uns
die Frage beſchäftigen: Wa hat der Beichtvater bezüglich
der Generalbeichten beachten und Uu beobachten?
Wir aſſen die Dr In zwei Punkte zuſammen: Er ſohl
ſie thunlichſt befördern; II ſobl ſie ſorgfältig un
gewiſſenhaft abnehmen.

odurch ann Uuun der Meichtdatel die Ablegung General—
beichten befördern? Hauptſächlich und ordentlicherweiſe dadurch, daſs
er a 3Uu ſolchen ermuntert, b 3 U ihrer Abnahme ſich
recht bereitwillig 65  eigt, c) dazu behilflich Uſt

agten ordentlicherweiſe. E  D gibt nämlich auch außer⸗
ordentliche Mittel, deren kräftigſtes darin beſteht, daſs der Beicht⸗
hater ſofern Er zugleich Pfarrer iſt) ſeiner Gemeinde die Gnade
einer heiligen Miſſion zuzuwenden ich bemüht. Denn damit iſt (Fall
die Miſſion nicht miſslingt was och btt Lob äußerſt elten
vorkommen dürfte —— da  8 Ablegen Generalbeichten ſeitens der
allermeiſten erwachſenen Gemeindeglieder garantiert. Doch gehen wir
hierauf nicht näher ein, ebenſowenig als auf einen verwandten Anlaſs
Iu Generalbeichten, nämlich bei Gelegenheit von Wallfahrten. Doch
mag eS angezeigt ſein, bezüglich dieſes letzten Punktes eine Bemerkung
beizufügen. Es wird oft nützlich ſein, namentlich wo der Pfarrer
der einzige Seelſorgsprieſter V der Gemeinde iſt, daſs Pfarrangehörige,
die — ich irgendwie vor dem eigenen Seelſorger genieren, behufs Ab⸗
legung einer Generalbeicht einen Fremden aufſuchen und 3U dieſem
Zweck oder un Verbindung amit eine Wallfahrt machen. Jedoch ſollte
der Pfarrgeiſtliche, wenn en Gelegenheit hat, darauf ermunternden
Einfluſs 3u üben, immer dahin wirken, daſs der betreffende Pönitent
N Qn einem großen Wallfahrts⸗ beziehungsweiſe Beichteoncurstage
ein Vorhaben ausführe. Denn an ſolchen Tagen werden erfahrung

⁰

V
gemäß Generalbeichten entweder nicht angenommen, oder doch nicht
mit der Ruhe abgelegt und nicht mit der Sorgfalt abgenommen,
Vie es ich will nicht gerade ſagen abſolut nothwendig, aber doch
ſicher höchſt wünſchenswert H und wird manche Frucht nicht erzielt
oder erhalten werden, die ſon icher 5  U rhoffen X

geweſen wäre. Aus
dieſem Grunde möchte ich auch mir erlauben, darauf aufmerkſam 3u
machen, daſs die un neueſter Zeit un Uebung gekommenen und n

ich 10 lobenswerten und mit manchem Nutzen verbundenen Pilger⸗
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zuge keine ehr geeignete Gelegenheit leten zur Ablegung von General—
beichten. Denn, wenn B., wie * hon vorgekommen iſt, in Maria
Einſiedeln mit einem xtrazug 1000, 1200, U 1800 Pilger ankommen,
dabei vielleicht auch noch andere Pilger aus anderen egenden ſi
einfinden, ſo können die Uten Patres, und wenn ſie ſich halb odt
arbeiten, ni nders, als Generalbeichten, die als nicht nothwendig
bezeichnet werden, zurückweiſen und jene, die ſie an und abnehmen,
mit möglichſter Rürze abmachen. Daſs aber eine Generalbeicht
(die Giltigkeit und Vollſtändigkeit vorausgeſetzt, worüber woh auch
NI un allen Fällen jeder Zweifel ausgeſchloſſen erſcheint ni die
ru für den Pönitenten haben, nicht die Beruhigung und Auf
weckung und Ermunterung bringen wird, Vie eine gut und gründlich
vorbereitete, niit Uhe abgelegte, mit dem nöthigen Zeitaufwand
und gewiſſenhafter orgfa abgenommene, liegt auf der Hand

Kehren biu nach dieſer Digreſſion U I

unſerer rage zurück,
Vie der Beichtvater (ordentlicherweiſe) die egung von General—
beichten befördern kann und ſoll unäch dadurch, daſs E

chen ermunt eLr  L 1es kann owohl iun der Predigt
und Chriſtenlehre geſchehen, als bei Gelegenheit von Privatbeſprechungen,
und beſonders im Bei  u ſelbſt Immer aber ſoll e& ſich dabei
hüten vor Indiscretion, unklugem Eifer und Uebertreibungen, die
ſehr oft das Gegentheil dem bewirken, bas 3u erreichen
beabſichtigt.

Fordern darf der Beichtvater eine Generalbeicht NUr,
deren Nothwendigkeit beziehungsweiſe die Ungiltigkeit vorangehender
Beichten moraliſch gewiſs iſt N. hat E bh 3u beachten,
daſs (Per 86 1oquendo) die Präſumtion für die Giltigkeit der abge—
egten Beichten alſo die Ungiltigkeit bewieſen worden oder, vie
geſagt, moraliſch gewiſ

8

— ſein muſs, venn man ſtrict eine General—
beicht verlangen oder auferlegen wi

Hat nian keine moraliſche Gewiſsheit von der Nothwendigkeit
einer Generalbeicht, wohl aber eine größere oder geringere Wahr  2
ſcheinlichkeit, U d iſt die Giltigkeit der vorhergehenden Beichten
mehr oder minder zweifelhaft, dann man eine Generalbeicht
recht ringen Ran und lege ſie dem Pönitenten varnt ans Herz,
indem man ihm worauf weiter Uunten noch eingegangen werden ſoll
zeigt, dieſelbe ſei gau N ſo ſchwierig, wie vielleicht vor
ſtelle, und werde ihm den größten Nutzen, namentlich den vielleicht
ſchon ange entbehrten Seelenfrieden bringen.

Fſt kein Grund vorhanden, die Nothwendigkeit einer General—
Ei anzunehmen, ſo wird an un der ege abwarten, ob der
Pönitent ſelbſt ein Verlangen darnach zeig Aber auch, derſelbe
nichts davon ſagt, 68 tritt aber einer jener Anläſſe oder Umſtände
ein, unter welchen wir im erſten Ylrtite die Generalbeicht als rathſam
und nützlich bezeichnet haben, ſo kann man dem Pönitenten den
Gedanken nahe legen und ihn liebrei und herzlich zu ermuntern,
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durchaus aber ſie nicht ſtreng ordern oder als Bedingung ſtellen,
unter der allein den betreffenden Pönitenten fernerhin als
Beichtkind annehmen werde Es Dar eine ganz unberechtigte Forderung
und ein Unfug, der ſchlimme Folgen nach ſich ziehen konnte,
en mir bekannter Pfarrer von jedem Pönitenten, oder doch von

jedem öfters beichtenden Pönitenten verlangte, EL müſſe ihm eine
Lebensbeicht ablegen (und erinnert an den anderen nfug, der nod
hie und da vorkommt, daſs Geiſtliche von thren öfters beichtenden
Beichtkindern verlangen, ſie dürfen bei keinem anderen Beichtvater
das Buſsſacrament empfangen, als bei ihnen)

ondern nicht einmalnuLr nicht fordern oder anrathen, —
geſtatten darf man die Generalbeicht ſolchen Pönitenten, bei denen
ſie vorausſichtlich chädlich würde, insbeſondere rklärten Scrupulanten
mindeſtens, ſolche on eine abgelegt haben) Da heißt S
Iu feſt und ſtandhaft bleiben gegenüber allen Betheuerungen, Bitten
und ſelbſt Drohungen. en eine Wallfahrt oder müſſen
ſich eine zeitlang in einem fremden Ort aufhalten, ˙ verbiete
ihnen, eine Generalbeicht abzulegen, inſtruiere ſie, wie ſie einem
anderen Beichtvater el  en, beziehungsweiſe vaSs ſie bei Anklagen
über die Hauptſerupelpunkte (8 beifügen und was ſie antworten
ſollen, wenn b ein anderer Beichtvater ſie über Ablegung einer
Generalbeicht agen beziehungsweiſe ſie azu veranlaſſen wo

Einigemale habe mir von dieſer

1 Regel ſchon Ausnahmen
3u machen geſtattet bei crupulöſen Beichtkindern, die ni ſtändig
bei mir beichteten oder die auf längere Zeit auswärts muſsten, indem
ich ＋

12 ſie legen ant Ende doch eine Generalbeicht ab und da
werde weniger riskiert, ſie dieſelben bei mir, der ich ſie enau

kenne, verrichten. ließ CS alſo zu, inſtruierte ſie, wie ſie beichten
muſsten, und ließ miu das Verſprechen geben, daſs ſie nach der
Generalbeicht nichts mehr nachholen und über die betreffende Zeit
nie mehr eine Generalbeicht ablegen wollen. In den meiſten Fällen
konnte ich mit dem Erfolg zufrieden ſein oder doch einen
namhaften Schaden zu verzeichnen.

Soll der Beichtvater die Ablegung von Generalbeichten
dadurch ördern, daſs unter Umſtänden dazu ermuntert, ſo verſte
* ſich von ſe gleichſam als Correlat azu, daß eV 3Uu deren
Abnahme nach en ſich willig und bereit
zeigt Niemals darf EL ich unwillig oder unfreundlich zeigen,
wenn die Bitte über nahme einer Generalbeicht an ihn geſtellt
wird; niemals ſoll ETL eine ſolche ohne weiteres abweiſen, auch nicht
aus dem Grund oder Unter dem Vorwand: „ich habe jetzt keine Zeit.
Stellt jemand ein 0 Geſuch ihn im Beichtſtuhl, ſo ſoll
kurz unterſuchen, der öniten eine Generalbeicht ablegen
will ſt dieſelbe ni nothwendig und kann das Beichtkind ein
andersmal kommen (insbeſondere, enn eS noch nicht vorbereitet ſt)
—— kann man S 10 auf eine pätere geeignetere Zeit beſtellen. Iſt
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Aber die Generalbeicht nothwendig und zugleich die Beſorgnis be
gründet, daſs der Pönitent nicht wieder komme, oder ſoll Er alsbald
communicieren, dann nehme man ſeine Generalbeicht wenn immer
möglich alsbald b (wenn auch einige andere, namentlich devotulae.
nicht beichten können). Freilich wird man ſich dann auf das Nothwendige
beſchränken und Manches, was man ſonſt erne noch fragen, erörtern,
dem Beichtkind ans Herz legen möchte, auf da nächſtemal verſchieben
(was nan dem Pönitenten auch ſagen kann, mit dem Anfügen, erx·
ſolle dann das was ihm noch von größeren Sünden einfalle, nach⸗
beichten). Dies wolle aber 10 nicht R verſtanden werden, als ſolle
oder dürfe nNan nrit einer halben oder theilweiſen Beicht (der noch
licht giltig gebeichteten Todſünden) ich begnügen, und den Üüber—
gangenen Theil ſpäter nachholen laſſen. (Ef PIOD 59— ihter damun.
ab Innocentio 1679.)

Geht D aber nicht an, einen Aunt eine Generalbeicht bittenden
Pönitenten alsba 3u hören, dann weiſe man ihn, wie bereits be⸗
merkt, nie ab niit den kurzen Worten: habe jetzt keine Zeit,
ſondern 1e nach Umſtänden frage Nan ihn (wenr noch andere rieſter
beichthören, die Zeit haben), bb er zu einem anderen Beichtvater gehen
wolle. Kann oder will Er da nicht, ⁰ ermuntere man ihn, ſpäter
wiederzukommen, und verabrede mit ihm den Zeitpunkt. In einem
Hauſe, in dem ich einen Kranken 3u beſuchen 0  , ſagte nian mir,
daſs alle erwachſenen Hausbewohner ſchon kindliche Beichten abgelegt

ausgenommen der Großvater (der E  — vielleicht ant noth  ·  —
wendigſten gehabt hätte), und fügte bei: Wir hatten ihn einmal mit
dringendem Zureden dahin gebracht, daſ

S Er ich (taliter qualiter)
vorbereitete und zuv Kirche gieng, eine Lebensbeicht zu un
Er kam U einem onſt gewiſſenhaften und eifrigen Prieſter, der aber,
durch Amtsgeſchäfte genöthigt, gleich darauf den Beichtſtuhl verlaſſen
muſste, und Nnun dem Alten Manne ohne weitere Beifügung kurz
rklärte ich habe jetzt keine Zeit Letzterer kehrte nach Hauſe Urückund ſagte ich 90 jetzt eine Lebensbeicht ablegen wollen und bin nicht
angenommen worden ich frage nie mehr; und dabei blieb C5
Er ſtarb bald darauf, ch ni irre, an einem Schlagfluſs.
Hätte der betreffende Prieſter durch ein freundliches Wort ihn Er
muntert, ſpäter wiederzukommen oder einen anderen Beichtvater auf⸗zuſuchen, ich glaube ſicher, die Generalbeicht vare zuſtande gekommen.

C) Außerdem, daſ der Beichtvater ich recht willig und bereit
zeigt, 65  Ur Abnahme von Generalbeichten kann und ſoll EL letztereauch dadurch befördern, daſs Er 3u ihrer Ablegung noch auf andere
Weiſe behilflich iſt Dies geſchieht einmal ur Unterweiſung nicht

über den Nutzen derſelben, ſondern auch beſonders über die rechte
Art, abzulegen, beziehungsweiſe ſich darauf vorzubereiten. Dieſe
Unterweiſung kann geſchehen (vom Erſteommunicanten-Unterricht ſoll
hier abgeſehen werden) auf der Kanzel Zeit zu Zeit Bei
Miſſionen wird ſie immer ertheilt. Wie viel darauf ankommt, habe
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ich elbſt beurtheilen können. Ich habe ſchön bei manchen Miſſionen
ausgeholfen. Bei einer die Leute gan3 beſonders gut vorbe—
reitet und beichteten ˙ ordnungsgemäß und klar, daſs man verhält⸗
nismäßig wenig 3u ragen hatte Das hatte nan einem Miſſionär
5 verdanken, der VN der Predigt über die Generalbeicht eine auher⸗
ordentlich lare, verſtändliche und eingehende Belehrung Über deren
Ablegung ertheilte. Er eitete die Leute An, zuerſt hr Alter, ihren
Lebensſtand anzugeben, dann zu ſagen, ob ſie iumer recht gebeichtet
hätten, hierau ihre Sünden mi Weglaſſung

ERT. der offenbar kleinen
Fehler nach Ordnung der zehn Gebote und 65 nach den ver

ſchiedenen Lebensperioden (Kindheit, Jugend, Eheſtand anzugeben
und zeigte. auch, wie ſie bezüglich der Ah verfahren hätten.“)

Aehnliche Belehrung (je nach Umſtänden und Bedürfnis
mag der Beichtvater auch einem Pönitenten geben, der zur General
heicht ſich meldet.?) anche Mühe ann En ſich erſparen, 9*

IUm ein Uch leiht, vorin ein Unterricht Üüber die Generalbeicht,
beziehungsweiſe eine Anleitung zur Vorbereitung und Ablegung
enthalten iſt Doch iſt hierin eine gewiſſe Vorſicht geboten, denn S

gibt ſolche Büchlein, die Unrichtigkeiten und Uebertreibungen, andere,
die außerordentlich reichhaltige Beichtſpiegel enthalten, wodurch die
Pönitenten nicht verwirrt werden önnen, b daſs ſie auter
Bäumen den nich mehr ſehen, ſondern auch Gefahr laufen,
ünden (ziemlich deutlich ſignaliſiert) kennen 3u lernen, denen
ſie vorher Nichts wuſsten

Man leite den Pönitenten an, auf was s 68 bei Ablegung
V  R  mer Generalbeicht beſonders abſehen, vie viele Zeit Er auf die
Vorbereitung verwenden, welche Gebete er vorausſchicken, ve  en
Gang er einhalten 0  E Vie - 16 nach Erforſchung der Sünden
gegen ein Gebot gleich einen YlC der Reue über dieſelben erwecken
könne (nothwendig iſt dies natürlich nicht, aber nützlich); Pie Er

nach Beendigung der Gewiſſenserforſchung über die ewigen Wahr⸗
heiten beziehungsweiſe die Notive der Reue nachdenken, Reue eur

wecken, welchen Vorſatz e- faſſen olle 7— 7 Auch nach Bedarf darauf
hingewieſen werden, ob und was der Pönitent un kann bezüglich
Reſtitution, Gutmachung Aergerniſſen, Meidung Gefahren
und Gelegenheiten, Bethätigung einer kräftigen Bußgeſinnung.

Sehr nützlich iſt CS oft, venn man den Pönitenten freundlich
aufmuntert und ihn un Bekämpfung einer gewiſſen Angſt zu Hilfe
kommt. Dieſe Angſt iſt gewöhnlich eine doppelte. Einmal iſt die
Scham, gewiſſe Sünden zu bekennen, namentlich COntra VI Hier

V  D Nun manchmal atze ſein, daſ

S

—— man, eigene
Freilich muſste nan auch Komiſches Uu den Kauf nehmen. Eine

eibsperſon begann V  Fch bin eine Jungfrau Jahren, habe zwei
inder!! Natürlich gilt die  8 alle inſoweit, al Eeine Belehrung 10 hwendig

ſcheint. Es Trden ſich 10 auch Pönitenten melden, bei denen eine ſolche 90
oder zum großen el wegbleiben fann und ſoll
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arr oder Beichtkinder zu einer Generalbeicht ſich melden, war
ſich herzlich bereit zeigt, aber ihnen auch ſagt Vielleicht biſt du
mir gegenüber doch etwas geniert und befangen. So unbegründet
dieſe Geniertheit iſt und ſo gerne ich die Beicht dir abnehme, 1
ar du doch 10 nicht glauben, ich ähe * Uungern oder fühlte mi
beleidigt, venn du 3u einem anderen Beichtvater giengeſt. Handle
hierin ganz ungeniert und gehe 3u dem, bei welchem du glaubſt, anl

aufrichtigſten, mit dem meiſten Mutzen beichten und Beruhigung
finden 3 önnen.

Findet man, daſ

8 ein Pönitent von Geniertheit geplagt
iſt, ˙ kann man von den früher erwähnten Motiven 5  Ur Auf
richtigkeit der EI eines oder das andere kurz erühren, beſonders
ſage man! ich habe ſchon vieles Derartiges hören müſſen und reue
mich jedesmal herzlich, ein Beichtkind ur reumüthige und
aufrichtige Beicht von der ＋ befreit wird und den Herzensfrieden
wieder nde würde 10 Vie ein ariſäer andeln, venn ich
dich ſolcher Fehler wegen verachten würde Auch wird 68 gut ſein,
nach Umſtänden beizufügen: Wenn du haſt worüber du dich
nicht recht auszudrücken weißt, ˙ ſage nUuLr einfach eS beunruhigt
mich noch etwas gegen dieſes ebo ich werde dir dann ſchon
helfen und wie froh 1 du dann ſein!

Die zweite Angſt, welche Pönitenten oft plagt, ſie eine
Generalbeicht ablegen wollen oder ſollen, iſt die Beſorgnis, daſs ſie
eine ſolche nicht M Stand bringen, eS nicht recht machen werden.
Dieſer ng (te einmal durch den Hinweis auf
andere. Siehe, ich habe ſchon Underte von Generalbeichten
abgenommen, von Beichtkindern, die weder unterrichteter noch geſchickter
aren, als du, die vielleicht mn viel ſchwierigeren Verhältniſſen gelebt
und größere Fehler begangen hatten. Konnten eS dieſe, varum 0  E
du CS n können? Es iſt 10 keine „Hexerei“, vas du 3u leiſten
haſt Was wird denn verlangt? Du brauchſt 10 das zu beichten,
Tii du bei einer gewiſſenhaften Erforſchung findeſt nd zudem werde
ich dir recht dabei behilflich ſein Kurz und gut, ich verlange
von dir UuL 9  6 illen nd wenn du den haſt und bethätigſt,
dann kann ich dir ganz er verſprechen: * wird recht werden und
du wirſt ſo glückli und froh ein, wie On Hunderte, die nach
abgelegter Generalbeicht ſich wie neugeboren fühlten

Hat ſo den Pönitenten beruhigt und ermuthigt, ſo ver
abrede man mit ihm die Zeit für die nahme der Generalbeicht.
Natürlich muſs dabei Rückſicht genommen werden auf die Bedürfniſſe
ſowohl des Bei  ater als de Pönitenten, wähle eine
Zeit, die eiden gelegen und wobei ni eine allzugroße e in
Ablegung beziehungsweiſe Abnahme derſelben zu beſorgen Auch
darauf kann Rückſicht genommen werden, daſs manche Pönitenten
ſich genieren, eine Generalbeicht abzulegen zu einer Zeit, viele
Leute ſich un der Kirche befinden, weil ſie ein „Gerede“ befürchten,
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falls ſie viel länger als gewöhnlich Iim Beichtſtuhl verweilen. Dieſe
Rückſicht iſt oft wirklich begründet; und ſelbſt nur oder vor
wiegend eine menſchliche Armſeligkeit (Menſchenfurcht) zugrunde liegt,
o iſt CS beſſer, ſich damit abzufinden, als vielleicht die Unbefangenheit,
Aufrichtigkeit und die ganze Dispoſition des Pön
oder V gefährden.

itenten Iu ſchädigen
II

Kommt V  — unun *  VI  Ur wirklichen Ablegung einer General—
el ſo müſſen Vir vor allem als allgemeiner Grundſatz betonen,
was II gleich anfangs hervorgehoben haben Der Beichtvater ſoll
ſolche Generalbeichten ñͤ̃H„vLᷣ *3 lti U E N abnehmen.
Daſs dies bei nothwendigen Generalbeichten geſchehen muſs (wenigſtens
ſoweit die Giltigkeit In Frage kommt), verſteht ich von ſelbſt und
Are ein Uebereilen und „Hudeln hierin einfac eine Gewiſſen⸗
loſigkeit. E auch bei ſolchen, die nan nicht für nothwendig 90
mo ich dringend möglichſte (natürlich iſt dies relativ 65  U verſtehen
Genauigkeit und Sorgfalt empfehlen, wenigſtens, wenn 65 ich
eine eigentliche und (von der erſten Communion N gerechnet erſt
malige Generalbeicht andelt. Wenn ich auch davon nicht reden will,
daſs manche Generalbeicht anfangs für nicht nothwendig gehalten
wird und nachher ſich als ſehr nothwendig herausſtellt, 0 möchte
ich umſomehr betonen: der volle Nutzen einer freiwilligen) General—
El Vie aν Im rſten Artikel angedeutet wurde, iſt 3u erwarten,
wenn dieſelbe gründlich und gewiſſenhaft abgelegt wird. Namentlich
wird NuUr dann Iun der Regel eine vo Beruhigung, Beſſerungs⸗
freudigkeit und Muth Fum Fortſchreiten erzielt werden Sodann:
wie oft iſt ſchon vorgekommen, daſs ein Pönitent eine General—
beicht ablegte, die etwas oberflächlich behandelt wurde, und daſs dann
ein anderer Beichtvater Afur büßen muſste, indem der Pönitent,
der ſich nicht beruhigt fühlte, ihn aufſuchte und keine Ruhe gab, bi  *
eine „Techte“, d gründliche und ſorgfältige Generalbeicht abgelegt,
beziehungsweiſe abgenommen var! V  ch billige gewiſs nicht die
Scrupuloſität, Kleinlichkeit und Weitſchweifigkeit mancher Beichtväter
und bin der erſte, 8 5  U verurtheilen, ein junger Prieſter zur
Abnahme einer Generalbeicht (wie CS chon vorkam) 3 bis Stunden
braucht (von exorbitanten und ſeltenen Fällen, Iu denen ver⸗
wickelte Lebensverhältniſſe und ein ſchreckliches Sündenregiſter außer⸗
ordentlich lange Zeit beanſpruchen, ſehe ich ab) Allein auf der anderen
Seite kann ich CS auch ni gutheißen, naun ſchablonenhaft
als Regel aufſtellt: in ſo und E viel Zeit mu

—

27⁰ UNal mit einer
Generalbeicht fertig ſein Vor Jahren 90 ich einmal bei einer —

Miſſion
aus und da agte der Superior (ein ſon ſehr tüchtiger und braver
Prieſter): mindeſtens vier Generalbeichten müſſe nan Iu einer Stunde
durchſchnittlich abnehmen. Nun weiß ich ja vohl, daſ

D bei einer
Miſſion die Sache weſentlich erleichtert iſt, indem da  S Bekenntnis

Linzer „Theol.  prakt. alſchrift“ II. 1897 19



beſſer vorbereitet zu ſein Pflegt, 0 daſs man weniger zu fragen hat
und indem die Reue weit icherer vorausgeſetzt werden ann. Allein
immer iſt namentlich da

7⁰ Erſtere keineswegs der Fall die Unge
ſchicklichkeit iſt groß; und dann muſs doch auch jeder Pönitent
individuell nach ſeinem Seelenzuſtand, ſeinen Verhältniſſen und Be⸗
dürfniſſen behande werden. urz ich nahm mir vor, dieſe ege

inſoweit U beachten, als ich ſo raſch vorgieng, als U mir
moraliſch möglich ich brauchte E allerdings bei einzelnen
zeneralbeichten kaum eine Viertelſtunde); aber jedem Pönitenten die
falt zuzuwenden, die ich C t nunC für nöthig fand R ich
glaube heute noch das Richtige getroffen 3 haben. Dagegen weiß
ich Aus beſter Quelle daſs manche Pönitenten, die bei der erwähnten
Miſſion eine Generalbeicht abgelegt hatten ud dabei rech kurz (und
wohl auch Ctwa  F oberflächlich) behandelt worden varen, nachher bei
anderen Beichtvätern ſich beklagten und nicht 3u beruhigen
bis ſie ihre Generalbeicht wiederholen und ergänzen) Urften.

Nachdem bib dieſen Grundſatz vorausgeſchickt, ſehen wir jetzt
im Einzelnen, was der Beichtvater bei Abnahme von Generalbeichten
5 bebbachten hat Selbſtverſtändlich etzen Vir da voraus, voas bei
Abnahme von Beichten überhaupt Iu Betracht kommt, ſpeciell, vas
wir Iun unſerem den gegenwärtigen vorausgeſchickten Aufſatz Y
tiſche Bemerkungen über da Beichtvateramt und deſſen Verwaltung

Quartalſchr. 1  , 2 und I) bemerkt haben, und
heben hier Einiges hervor, was bei Generalbeichten beſonders

berückſichtigen iſt
Erforſche zunächſt, ofern die  8 nicht ſchon bei vorherge—

gangenen Beſprechungen geſchehen iſt, warum der Pönitent eine
Generalbeicht ablegen will Das U wiſſen, iſt nicht NnUl eventuell
nöthig für die rage, ob du ihm eine abnehmen ſollſt, ſondern

kann auch von größter Bedeutung ſein für die Art der Abnahme,
für die Stellung der Fragen, für die Behandlung und Berathung.

2 Dann laſſe ihn zunächſt ſeine Sünden bekennen, die ſeit
der letzten Beicht begangen hat Wenigſtens ſoll dies die Regel ſein,

die CI giltig war, U venn die jetzige General—
beicht nich nothwendig iſt, und wenn der öniten nicht er
beichtet, ſo daſs Er öchſtwahrſcheinli geringere Verfehlungen
zu beichten hat Denn der Beichtvater ſoll Per 1oquendo Unter
ſcheiden können, welche Sünden (wenigſtens Todſünden ſchon giltig
gebeichtet ind, welche noch nicht Doch iſt die Beachtung dieſer
Regel nicht abſolut nothwendig. Wenn eS dem Pönitenten leichter
und bequemer iſt (wenn C ſich daraufhin vorbereitet hat gleich mit
der Wiederholung ſeiner früheren Beichten beziehungsweiſe Sünden
U beginnen, ſo kann ja der Beichtvater ihn gewähren laſſen und
nach Beendigung C8 Bekenntniſſes ſich leicht (eventuell mit
einiger Fragen) das Urtheil bilden, ob In demſelben peccata mortalia
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vorkamen, die noch nicht giltig gebeichtet WC  . beziehungsweiſe
welches der jetzige Seelenzuſtand des Pönitenten iſt

Nun mag der Pönitent angeben, falls eS ſich Uum eine
Lebensbeicht handelt (bei einer Wiederholungsbeicht iſt bloß der
terminus gu 3u nennen die Generalbeicht), Die alt eu
iſt und einen kurzen Ueberblick geben über ſeinen bisherigen Lebens
gang, wie lang CEL im elterlichen Hauſe war, ob und vie lange
im Dienſtbotenverhältnis, ob und wie viele und wie ange dauernde
Bekanntſchaften V atte, un we  em Alter Eu heiratete (beziehungs⸗
weiſe Iun den Witwenſtand kam), Vie viele Kinder EL habe, ob Dienſt

—
bten oder ntergebene, welche ſeine Lebensſtellung ſei (Handwerker,
Kaufmann, eamter 20 Abei kann man kurz herauszubringen
Uchen, von ſein Gewiſſenszuſtand ein ſchlimmerer geworden,
in welcher Lebensperiode Er uerſt verführt wurde, ſchwere Sünden
begieng e

Damit hat man der weiteren Frage vorgearbeitet: ob er

bisher immer giltig gebeichtet habe und, venn ET einmal ungiltig
gebeichtet, ob und wann 7 dieſe Beicht gemacht; ni
ob C5 Hhm nimmer un den Sinn gekommen ſei bei den ſpäteren
Beichten, daſs ETL ungiltig gebeichtet und dies noch nicht gut gemacht
habe beziehungsweiſe ob E ich bei Beicht und Communion be
ängſtig gefühlt habe Das Urtheil iſt zu bilden nach den früher
angegebenen Grundſätzen und kann definitiv ſoweit die  D überhaupt
möglich iſt) ielfach erſt feſtgeſtellt werden nach Anhörung de
ganzen Bekenntniſſes.

Sagt der Pönitent, da—  8 EL früher Sünden verſchwiegen
habe, y dann 0 ich * für ſehr rathſam, daſs man leſe Sünden
gleich angeben Denn leſe bilden den Hauptgegenſtand der
falſchen am und das Haupthindernis der Aufrichtigkeit und darum
müſſen ſie zuerſt Qus dem Schlupfwinkel herausgelockt werden
dann geht andere leichter U kann man den Pönitenten 10
gleich packen, da EL das Verſchweigen zugeſtanden hat; Er

iſt, wie ſagt, mit dem Geſtändnis I„IM Lauf“ und S kommt
dann leichter alles heraus. Wartet man bis ſpäter, kann die Ver
ſuchung zur Unaufrichtigkeit wieder ärger werden. Ich würde CS
kaum lauben, enn eS miu ni elbſt wiederholt vorgekommen —  wäre,
daſs Pönitenten, die voll illens ſich zur Generalbeicht ein⸗
gefunden hatten, im Quſe derſelben dennoch eine ſchwere ünde,
die ſie ſchon früher verhehlt, wieder verſchwiegen und erſt einige Zeit
nachher ſie beichteten und die neuerdings ſacrilegiſche) Generalbeicht,

Darnach iſt auch U fragen, elbſt venn nichts davon ſagt Jaich halte eS für gut, auch So  E, die ſagen, ſie hätten immer gebeichtet,
ſie m der Generalbeicht ere und beſchämende unden eingeſtehen, noch
3u fragen: Haſt du dies mmer gebeichtet? ie haſt du denn geſagt?

an wir manchmal herausbringen, daſs *olche 25—3— gar 21 oder nur 55815vag und bemäntelt gebeichtet wurden.
19*
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ſoweit nothwendig, wiederholten Auf meine erſtaunte rage, wie ſie
denn wieder ſolchen Frevels ſich ſchuldig machen konnten, da ihnen
das rühere Verſchweigen Gewiſſensqualen bereitet und zur
Ablegung einer Generalbeicht ſie beſtimmt habe, an ſie ſie
wüſsten eS ſich ſelbſt nicht U erklären, eS ſei, wie wenn der böſe
Feind ihnen den Mund verſchloſſen 0

ſt dieſer un orläufig In Ordnung, dann ſoll der
Pönitent ſelbſt ſeine Sünden bekennen. Es ommt manchmal vor,
daſs Beichtkinder den Beichtvater erſuchen, EL möge durch Fragen
die ünden gleichſam erheben und die EI abnehmen. Oft ſteckt
hinter dieſem Verlangen eine Angſt, ſie könnten vergeſſen oder
nicht recht agen; oft auch eine Art Scham und nicht ſelten Bequem⸗
lichkeit. ne triftigen un. laſſe man ſich darauf nicht ein,
beruhige vielmehr und ermuthige das Beichtkind und erkläre,
wolle und werde ſchon fragen, aber zuerſt ſolle CS ſeine Sünden
ſagen, 0 gut eS gehe Manchmal freilich muſs nan auch dem Ver
langen ſtattgeben, denn 5 kommen Fälle vor, woOo der Pönitent 0
verwirrt und infolge davon oder au  * anderem runde ſo ungeſchickt
iſt, daſs Er einfach nichts zuwege bringt. Dann muſs man eben Qus
der oth eine Ugen machen und in Gottes Namen nach beſtem
Wiſſen und Gewiſſen und mit aller Geduld durch Fragen die be⸗
gangenen Sünden eruieren. Doch gelingt EeS auch manchmal, nach
dem mit Fragen angefangen hat, den Pönitenten dahin 3
bringen, daſs br ſelbſt weiterfährt und ſtückweiſe wenigſtens ſe

5
ſtändig beichtet

7 Was die Ordnung angeht, nach welcher gebeichtet werden
ſoll, 0 iſt das beſte und einfachſte, den Dekalog zugrunde 3u egen
Die Kirchengebote und wenn man vill die Hauptſünden önnen nach
demſelben durchgenommen oder auch an geeigneter Stelle in den
Dekalog eingereiht werden. Sehr oft iſt eS aber gut, venn nan den
Pönitenten geſtattet ＋4

(man kann ihn darüber ragen), EU etwas
habe, was ihn beſonders drücke oder beunruhige, dies zuerſt zu ſagen,
beziehungsweiſe die el mit jener Art von Sünden oder mit den
Verfehlungen jenes Gebot) U beginnen, die ihn ant meiſten
ängſtigen oder genileren. ꝗ einmal das heraus, ⁰ ma da andere
weniger Schwierigkeit beim Bekennen. edoch dränge man nicht
darauf, ſondern laſſe hierin dem Beichtenden reie Wahl Denn e8
gibt auch 0  2. die das ſchwerſte leichteſten ſagen, nachdem ſie
geſehen, daſs eS bei den anderen Geſtändniſſen gut gegangen, und
na  em ihnen durch liebevolle Geduld, Ermunterung und Nachhilfe
des Beichtvater das Herz aufgegangen iſt Auch könnte eS eine Art
Verdacht erwecken, wenn der Beichtvater alle Generalbeichten QAus  2  —
nahmslos mit den Sünden cCOhntra VI beginnen ließe enn dieſe
Kategorie iſt * 10 faſt immer, die den Pönitenten QAum meiſten rückt
und deren Bekenntnis ihm Am ſchwerſten



ach beendetem Bekennenis ſtelle nman die nothwendigen
und zweckmäßigen Fragen, um die Integrität der Beicht herzuſtellen
und ſich ein klares ild ber den Seelenzuſtand des Pönitenten zu
formieren. Dabei verfahre ſorgfältig, gewiſſenhaft, aber nicht
ängſtlich, beſtimmt und kurz mit C Klugheit und Discretion.
beziehe mich Iu dieſer iſic auf das im chon citierten früheren
Aufſatz geſagte und üge ur zwei unkte beſonders bei Einmal,
daſs bei der Generalbeicht die Fragen manchmal weiter
erſtrecken muſs, als bei den gewöhnlichen Beichten da bei letzteren
angenommen werden kann, daſs gewiſſe Süinden ſeit der letzten Beicht
nicht vorgekommen ind, während dieſe Präſumtion für eine ſehr
lange Periode beziehungsweiſe für die ganze Lebenszeit ſehr oft ni
6  utrifft oder nicht gema werden kann. Es kann 10 ſein, 5
eine Perſon ſchon längere Jahre ganz rein, 10 ohne namhafte Ver
ſuchungen CoOontra Castitatem lebt, während ſie m den Kinder⸗ und
erſten Jugendjahren ſich erſe atte, vielleicht ohne die Schwere
und Tragweite recht einzuſehen. Die andere Bemerkung betrifft
die Zahl der begangenen Sünden. atürli mu dieſelbe quoa
Deccata mortalia (bei nothwendigen Generalbeichten wenigſtens
auch bei anderen ſoll S Qus früher angegebenen Gründen nicht
verſäumt werden) rhoben werden. Allein man darf bei aller He
wiſſenhaftigkeit hierin nicht 3u ängſtli ſein, onſt quält nan ich
un den Pönitenten, bekommt vielleicht eine beſtimmte Zah geſagt,
die aber ni weniger als zuverläſſig iſt Insbeſondere muſs man
ſich bei ſchweren Sünden, die längere Zeit gewohnheitsmäßig be

wurden (um von inneren Sünden, wie Haſs rbare,
liebeverletzende Gedanken II ſchweigen), mit einer approximativen
Zahl egnügen, die oft mit Rückſicht auf verſchiedene Perioden zu
erheben iſt wie oft biſt du während dieſer Zeit mit deiner
Bekanntſchaft zuſammengekommen? etwa in der Woche, Im Monat?
Amnt die vollſtändige Sünde jedesmal oder auch hie und da mehrere⸗
mal vor? Wie oft tactus (unabhängig von der fornicatio?) 2.

Wie oft pflegteſt du dich durch mollities zu verſündigen mM
der erſten Zeit, als du erführ wurdeſt? Wann iſt CS ſchlimmer
geworden? vie oft Iu dieſer Zeit anl Tage, mN der oche? 7  eit
vann iſt eS beſſer? Wie ang gieng eS dann bi  8 zur gänzlichen
Befreiung?

9 Je nach Bedarf öfters während de Bekenntniſſes und
„

beſonders während des ragens laſſe man eine Mahnung gegen
falſche Scham und Ermunterung zuuv Aufrichtigkeit einfließen mit
Hervorhebung eines oder de  D anderen otivs, worüber früher das
Nöthigſte geſagt wurde. Allerdings möchte 77⁷ ſcheinen, daſs dies bei
Generalbeichten weniger nöthig fallen dürfte, da die gute Dispoſition
des Pönitenten hier viel icherer vorausgeſetzt werden kann (Saltem
generaliter oquendo). enn anderſeits gibt S hier gewöhnlich
viel mehr, ſchwerere und beſchämendere Sünden 3u bekennen, als
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hei den regelmäßigen Beichten, und regt ſich die Verſuchung zur
alſchen Scham Verſchweigen und Bemänteln oft wiederholt ſelbſt
nachdem ſie in dem einen oder anderen un ereits üherwunden

(Bei Mannsperſonen kommt dies freilich weniger vor, Als bei
weiblichen Pönitenten.)

ſt nun da  UD Bekenntnis vollendet und Ur die nöthigen
Fragen ergänzt und richtig geſtellt, und hat ſich dabei der eicht⸗
vater ein möglichſt klares Ild dem Seelenzuſtand des Pönitenten
gemacht, von ſeinem Charakter, ſeinen Gefahren, Neigungen, Gewohn⸗
heiten, Bedürfniſſen 26., dann hat er iu der Ermahnung zunächſt
dahin 5 wirken, daſs im Beichtkind eine möglichſt große, kräftige
und vollkommene Reue erweckt, beziehungsweiſe die bereits vorhandene
beſtärkt, entflammt, vervollkommnet werde Bei olchen, die ſich frei
villig zur Generalbeicht gemeldet und ſorgfältig darauf vorbereitet
haben, kann man hiebei kurz ſein und ſich auf wenige, aber kräftige
und eindringliche Sätze beſchränken. Anders bei olchen, die zueiner (Unnothwendigen) Generalbeicht erſt unmittelbar vorher Int Beicht  2
ſtuhl gebracht und veranlaſst wurden. Da mu auf die Erweckung
vahrer Reue das Hauptgewicht gelegt werden. 5 Motive der
Reue beſonders ans Herz zu legen ſind, richtet ſich, Vie chon früher
bemerkt wurde, nach dem Seelenzuſtand und Charakter des Pönitenten,
auch nach der Art der begangenen ſchweren Sünden. Bei General—
beichten iſt ES noch beſonders ant Platz und wirkſam, wenn
dem Pönitenten im Hinblick auf ſein anzes bisheriges Leben einen
Ueberblick gibt einerſeits über die Unſumme der bisher empfangenen
Gnaden und Wohlthaten, der göttlichen Geduld und Langmuth, über
alles, wů  2 Er hätte leiſten können und ollen anderſeits über die
Unſumme der begangenen Sünden, der verlorenen Gnaden und
Lebenszeit, der verwirkten Strafen, über den unbegreiflichen Leichtſinn
und die ſchreckliche Gefahr In der geſchwebt und wie ihn
Ott auf  — Neue ſo liebevoll und edelmüthig gerufen und ihm alles
verzeihen, alle  8 wiedergeben wolle Vie entſetzlich aber auch die
Verantwortung ſein müſſe, er jetzt wieder alten Sünden⸗
leben zurückkehren wolle ſo daſs der felſenfeſte n

Uſs zur
Reife kommt: Nie mehr!

11 Dann muſs die Berathung einſetzen. Qan muf

7⁰ zunächſt
dem Pönitenten feſtes Vertrauen einflößen auf die unendliche Barm⸗
herzigkeit Gottes der da Werk, das ſeine Gnade begonnen,
auch vollenden werde; aber ihn auch warnen, daſs EL das jetzige
Aufflammen ſeines guten Willens nicht ohneweiters als permanenten
Zuſtand auffaſſe und ſich In falſche Sicherheit einwiegen laſſe Man
mache ihn aufmerkſam, daſ

2 die böſen Neigungen ſich wohl eine
zeitlang ſchlafend ſtellen, aber daſs ſie wieder erwachen und vielleicht
mit erhöhter Heftigkeit ſich geltend machen werden; daſs eue
und heftige Verſuchungen an ſich kein Oſes Zeichen, aber eine große
Gefahr In namentlich für den Sorgloſen, der die nöthige Wach
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ſamkeit und Abtödtung vernachläſſigt, und für den Zaghaften, der
ſich dadurch muthlos machen läſst während doch ſe en E
neuter Fall ni kleinmüthig, ſondern demüthiger nd wachſamer
machen müſſe Ferner zeige man al große Gefahr die allmählig ſich
wieder gelten machende Vernachläſſigung de  U Gehete  D und der
religiöſen Uebungen, die Trägheit, Bequemlichkeit, auheit, Ver⸗
gnügungsſucht 44˙⁷

Daran anknüpfend hat nun die Berathung hauptſächlich ins
Auge 3u aſſen

A Die Bekämpfung der ſchlimmen Gewohnheiten, insbeſondere
e  — Hauptfehlers und der Dassi0 dominans. Die Art und Weiſe
der Bekämpfung, die anzuwendenden Mittel, die 3u meidenden Ge
fahren müſſen Coneret und eſtimm beſprochen und die Uebung 68
Particularexamens in irgend einer Form angerathen werden. —

⁷
Einzelne kann ich natürlich umſoweniger eingehen, als dies 16 nach
der Art der zu bekämpfenden Fehler und 1e nach Seelenzuſtand,
Lage und Charakter der Pönitenten ich richtet.

Die Entfernung oder Meidung der freiwilligen und die
Paralyſierung oder Unſchädlichmachung der nothwendigen nächſten
Gelegenheit. Daſs dies oft ein ſchwieriger Punkt iſt, daſs bei EL
üte und Milde ſehr oft eine heilſame Strenge angewende werden
muſs, iſt bekannt; daſs der Beichtvater oft gut thut, den Pönitenten

fragen, E ittel E anwenden will, beziehungsweiſe 5 CTL

U den Beichtvater anbefohlenen oder angerathenen Mitteln
ſagt, ob EL ſie für durchführbar hält ., wurde Uher berührt. uf
Einzelnheiten kann ich ſowenig eingehen wie bei dem vorigen Punkt.

0 Vielleicht involviert aber die ganze Lebensſtellung und
Lebensweiſe des Pönitenten eine 1C Gelegenheit (man denke an
einen gefährlichen Dienſt, an ein Geſchäft das mit ſehr häufigem
Wirtshausbeſuch beziehungsweiſe Trinkgelegenheit oder mit Gotte  S·
dienſtverſäumnis verbunden iſt Ne.), dann X.

muſ natürlich möglichſt
gründliche Abhilfe verſucht werden. Jedenfalls muſs auch, wo ſolche
Gefahren niit der Lebensſtellung nicht verbunden ind, doch derſelben
eine ſorgfältige Aufmerkſamkeit zugewendet und geprüft werden, ob
nicht un einem oder dem anderen Punkt eine Abänderung nothwendig
erſcheint.

Bei dieſer Gelegenheit möchte ich auch einen Punkt, allerdings nuur
leiſe, erühren, der von einem klugen Beichtvater manchmal mit großem Segen
behandelt werden kann, nämlich, daſs man Leute, die ehr wohlhabend ſind,
dabei auch noch viele Zeit übrig haben und vertr  eln, aufmerkſam macht und
ſie freundlich anleitet, wie ſie ich nützlich machen können nicht durch
moſen, das ſie bei Sammlungen und an Bettler verabreichen, ſondern durch
elbſtthätige, perſönliche ebung der Nächſtenliebe, Arbeiten für Tme, Aufſuchen,— —Interſtützen und Pflegen von Imen un Kranken, Betheiligung an Vereinen,

die ſich damit beſchäftigen, Sorge für. verwahrloste oder gefährdete Kinder
ft kann eS ſchon ſehr heilſam ein, nun man einen ſolchen Pönitenten mit

frommen Uund eifrigen Perſonen m Berührung und nähere Ver
bindung bringt.



—

Damit In Verbindung ſteht ein anderer Punkt: Die Er
üllung der Standes⸗ und Berufspflichten. Schon beim Bekenntnis
(beziehungsweiſe vor Ablegung der Generalbeicht bei der Anleitung
zuu Gewiſſenserforſchung) mu darauf1 genommen werden.
E  D iſt auffallend, wie manche, onſt brave Chriſten ierüber ſo leicht
weggehen. Man denke ur An die Pflicht chriſtlicher Erziehung und
Ueberwachung der Kinder; An ehorſam, Arbeitſamkeit und Ver
ſchwiegenheit eitens der Dienſtboten; an die Erfüllung beruflicher
Obliegenheiten und Arbeiten ſeitens Angeſtellter —  2 Soweit möt 9
hat alſo die Berathung auf die bezüglichen Pflichten Rückſicht 3u
nehmen

—— —— Endlich ird die Bekehrung nicht ſtandhalten, die Früchte
der Generalbeicht werden nicht reifen und nicht dauernd ſein, wenn
der Pönitent n regelmäßig ſeine religiöſen ebungen verrichtet
und insbeſondere die heiligen Sacramente empfäng Darüber muſs
alſo der Beichtvater mit ihm ückſprache nehmen und ihm die ent
ſprechenden Vorſätze nahelegen. Natürlich wird hier eine große Ver
ſchiedenheit ſich geltend machen. Bei dem einen wird nan ſich begnügen
müſſen, venn Er Morgen⸗-, Hend-⸗ und Tiſchgebet gut verrichtet und etwa
anl onntag außer dem Gottesdienſt noch eine beſondere Uebung
vornimmt (Roſenkranz, Kreuzweg, Gottesackerbeſuch, geiſtliche Leſung)
auch womöglich die Schuſsgebetchen ſich gewöhn der andere,
der mehr Zeit, Uten Willen und ſozuſagen Vorbildung hat, wird
mehr U übernehmen bereit ein (wobei aber auch inter Umſtänden
vor Ueberladung werden muſ. Bei älteren, in rege
mäßigen Verhältniſſen lebenden Leuten kann man wohl zufrieden
ſein, venn ſie im ahr drei⸗ oder viermal die heiligen Sacramente
empfangen (auch mit zweimaligem Empfang wird ſich begnügen
müſſen wo Verhältniſſe, Vorurtheile, die nicht [Sbald zu eliminieren
ſind, Im Wege ſtehen). Jüngere, in gefährlichen Verhältniſſen
ebende und Verſuchungen unterworfene oder ausgeſetzte Leute ſollten
ermahnt und geneigt gemacht werden, öfters wieder zu kommen, ſo⸗%
weit dies möglich iſt

Mean Ute ſich aber auch hier vor dem nimium. Namentlich
ſind olche, die 8 jetzt in ſchweren Sünden gelebt (von der mollities
allein ſehe ich ab und auch Afur bekannt ind, nicht Alsbald zur
wöchentlichen oder gar noch öfteren Communion zuzulaſſen.“)
würde ärgerliches Gerede verurſachen und ſehr oft Aben
„Sprünge“ von inem Sxtrem ins andere zur olge, daſ denn auch
wieder der „Sprung“ rückwärts un das alte Sündenleben gemacht wird.

12 Was die Auflegung der Buße ngeht, beſonders bei noth  2
wendigen Generalbeichten, beziehe ich mich auf das in dem früheren
IDRR  Artike „Praktiſche Bemerkungen über das Beichtvateramt und deſſen

uMn wahrer Unfug iſt Es, wenn, Pie V der Zeitſchri „Pelikan“ II
leſen war, die Erſteommunicanten aufgefordert werden, während der Frohn⸗
leichnamsoctav täglich die heilige Communion U empfangen.
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Verwaltung“ Geſagte und füge uu bei, daſs bei Auflegung länger
dauernder Bußen, wo zugleich Verdacht hat, der 12 gute
willige) Pönitent werde ſpäter nachläſſig werden und ſie unterlaſſen,
einen Unterſchied machen und agen kann: Da  O und bis dahin

ich mdhne und bitte dich auch, eS noch weiter zugebe ich dir auf; ein,hun oder da  U beizufügen, jedoch ſoll eS dir keine Sünde
du 8 vergiſſeſt oder unterlaſſeſt.

Sehr AOM Ahe iſt ſchließlich die Frage: Biſt du jetzt
9  5 ruhig oder quäUt dich noch etwas Sprich ganz offen und
ungeniert. du dich während der Beicht vielleicht un einem oder
dem anderen Punkt zur falſchen Scham verſucht gefühlt? 20 Man

ſe Frage nich unnöthig varwird mehr al einmal finden, daſs die
Namentlich kann S auch vorkommen, daſs ein Pönitent beſchämende
Sünden eingeſteht und dann bei Angabe der 34⁴ der Geniert—
heit ſich hinreißen läſst, dieſelbe 3u niedrig anzugeben.

ſt die Generalbeicht E abrupto nothgedrungen
abgenommen worden, 1 daſ der Beichtvater die Gewiſſenserforſchung

Ste, dann iſt dieſer, wo C8 nöthigmit dem Pönitenten vornehmen muf
und angezeigt erſcheint, U veranlaſſen und anzuleiten, eine „Nachleſe“
vorzunehmen und was * noch an ſchweren, diesmal nicht gebeichteten
ünden findet, un der nächſten Beicht nachträglich 3u bekennen.

Q.  m allgemeinen iſt dem Pönitenten, den nan für gut Spo
niert erkannt, 3u ſagen, e ſolle ſich nun beruhigen; auch er

ſchwere Sünden vergeſſen

DIꝗ habe, ſeien 4＋—...——1 e Iu die Zeicht eingeſchloſſen
und mit den gebeichteten vergeben. Nur müſſ o ſolche, die ihm
noch einfallen und von denen er gewiſs wiſſe, daſ

2 Er ſie noch nie
giltig gebeichtet, nachbeichten. Darüber aber extr nachzudenken,
ſolche noch 3u finden, iſt kein Pönitent verpflichtet, der ſich genügend
vorbereitet und nach beſtem Wiſſen gebeichtet hat Namentlich zur
Aengſtlichkeit Neigenden darf ein ſolches Nachdenken nicht geſtattet
werden. Wo ſich Serupuloſität einſtellt, muſs als Regel elten:
Wenn dir eine wie du meinſt nicht oder nicht genügend gebeichtete)
Sünde einfällt, ſo darfſt du ſie nach⸗ el  en, du (ſo
gewiſs muſst du ſein ohne Beſinnen einen Eid ſchwören könnteſt,
daſs CS eine ſchwere Sünde iſt und noch nie giltig gebeichtet wurde

andernfalls haſt du ohne weiteres Nachdenken darüber Wegzu⸗
gehen Iſ aber förmliche und entſchiedene Scrupuloſität da, dann
heißt C Nichts nachbeichten und alles, wa  S dir ſo u den Sinn
kommt, kurzer an im Gehorſam ausſchlagen.

Dann entlaſſe

I＋ man den Pönitenten, nach ertheilter
Losſprechung mit einer herzlichen und freundlichen Mahnung, für die
empfangene Gnade recht dankbar ſein und 3u bleiben, die
Herzensfreudigkeit und den Seelenfrieden treu U bewahren, auch
durch Verſuchungen und ſelbſt durch Fehler ſich nicht rauben zu
laſſen; varne ihn aber auch nochmals, ie ſchon emer vor Selbſt
vertrauen und falſcher Sicherheit, namentlich gegenüber gewiſſer
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Gefahren Verſuchungen und Gelegenheiten und vor Vernachläſſigung
der vorgenommenen frommen Uebungen vor Gleichgiltigkeit un
auhei beſtimme womöglich den Tag, an den EU wieder 5 Beichten
kommen ſolle und chließe mit der Verſicherung, daſs man ſur ihn
beten werde Di  (8  8 man dann auch und habe 6 ihn falls Cr

Pfarrangehöriger iſt) enn wachſames Age und U wieder
omm Ernnere nan ihn an die gehabte Gnade und Freude und

wende alle ittel N damit Er die Früchte der Generalbeicht be
wahre und durch die Beharrlichkeit bis ans Ende zur vollen mm  2
iſchen eiſe bringe

Die Muttergottes Feſte und ihr Berherrlichung
durch die riſtliche Runſt

Von Dr Heinrich Sam ſon, Vicar II Darfeld, Weſtfalen.
Unter den Heiligen, deren Fürbitte von der Chriſtenheit NI

gerufen wird, N erſter Stelle die allerſeligſte Jungfrau Maria;
denn te iſt die Königin der Engel, die Königin aller Heiligen. Von
den kirchlichen Gebeten, welche das Andenken NI die Ndacht und 77Vur
bitte der heiligen Gottesmutter 6  VL Uſt insbeſondere bemerkens—
ver die Praefatio de Cata Maria Virgine, welche auch NI die vor
nehmſten Frau erinnert. Ole wurde auf 1der Kirchenverſamm⸗
lung U Piacenza (099) Apfte Urban II eingeführt. (Ferrari,
prompta Bibl 8. Praefatio); *  *  — fiel alſo!M das v  6 Jahr die achte
Centenarfeier dieſes herrlichen Preisliedes der heiligen Muttergottes.
Nach den Ueberlieferungen des Karthäuſer-Ordens ſoll der heilige
Bruno von Köln, der Stifter dieſes Ordens, der Verfaſſer der α
ation (Tappert der heilige Bruno, O 163) E  8 iſt die er·

wähnte Meinung, voran die Ueberlieferung des Karthäuſer-Ordens
6  0 Qus Iuneéeren Gründen wahrſcheinli und ſte entbehrt licht der
geſchichtlichen Grundlage. an II Var nämlich U Rheims Schüler
Brunos geweſen und hatte die Tugend und Einſicht de Heiligen
hätzen 94 lernt Im Jahre 1089 wurde Bruno von Urban nach
Rom berufen und mit aller Liebe und Auszeichnung empfangen. M
ſt leichter mit ihm verkehren 3u können, wies ihm der Papſt elne

Wohnung M ſeinem Palaſt (MN V  In der Zeit alſo, da die Mutter
gottes⸗Präfation entſtand, die rban bei der „Feter de  8 Hochamtes
I Piacenza zuerſt verkündet hat, lebte der heilige Bruno UuI apoſto⸗
liſchen Palaſte aAls der vertraute Freund un Berather des Papſtes

u der Praefatio de Gata Maria Virgine wird da V  U feiernde
Muttergottes⸗Feſ namentlich genannt; CS kommen darin vor je nach der
Feſtfeier die?zwölf verſchiedenen Bezeichnungen: Annunciatio, Visi⸗
tatio, ASSumptio Nativitas Praesentatio Conceptio immaculata
Desponsatio Transfixio Commemoratio Solemnitas Festivitas
Veneratio adurch erlangt die Präfation Cne chöne und Iunige


